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1. Methodik

• CHECK24.de hat die durchschnittlichen Stromkosten für einen Singlehaushalt (Verbrauch von 

1.500 kWh p. a.) mit dem ALG-II-Regelsatz für Wohnen, Energie und Wohninstandhaltung 

verglichen und betrachtet nach:

• Grundversorgern und Alternativanbietern sowie

• Bundesland 

• Berücksichtigt wurden die Preise aller Grundversorgungstarife sowie die zehn günstigsten 

Alternativanbieter pro Netzgebiet ohne Sofort- oder Wechselboni.

• Die Regelleistung für volljährige Alleinstehende beträgt monatlich 404 Euro. Der Hartz-IV-

Regelsatz für Wohnen (ohne Miete), Energie und Wohninstandhaltung beträgt 8,36 Prozent der 

Regelleistung (33,77 Euro). Quelle: http://www.hartziv.org/regelbedarf.html, aufgerufen am 15. 

Februar 2016

• Stand: Februar 2016
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2. Zusammenfassung

• Der festgelegte Hartz-IV-Regelbedarf reicht nicht aus um Stromkosten zu decken: Der 

durchschnittliche Strompreis in der Grundversorgung ist für einen Singlehaushalt in 

Deutschland im Schnitt 27 Prozent höher als der ALG-II-Regelsatz für Wohnen, Energie 

und Wohninstandhaltung. 

• In Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen ist die Lücke zwischen Stromkosten und 

Hartz-IV-Regelleistung mit 130 Euro im Jahr bzw. 32 Prozent am größten.

• Im Osten ist die Differenz zwischen den durchschnittlichen Stromkosten und dem Hartz-

IV-Regelsatz für Energie 22 Prozent größer als in Westdeutschland. 

• Die Erhöhung der ALG-II-Regelleistung auf 404 Euro im Monat senkt die Kostenlücke von 

2015 auf 2016 in Deutschland im Schnitt um sieben Prozent. In Bremen vergrößert sie sich 

aufgrund gestiegener Strompreise um 30 Prozent.

• Durch einen Wechsel aus der Grundversorgung zu einem Alternativanbieter sparen 

Singlehaushalte im Schnitt 94 Euro im Jahr. 

Grund: Strom ist im Osten rund fünf Prozent teurer.
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3. Stromkosten in Deutschland durchschnittlich 27 
Prozent höher als ALG-II-Regelsatz für Energie

Im Schnitt zahlen ALG-II-Bezieher rund 108 Euro pro Jahr (8,97 Euro im Monat) mehr für 

Strom als der Hartz-IV-Regelbedarf für Energie vorsieht. 

Quelle: CHECK24 (www.check24.de/strom/, 0800 - 755 455 430); alle Angaben ohne Gewähr, Stand: 10.02.2016

Verbrauch von 1.500 kWh p. a.

Link zur 

detaillierten 

Preistabelle aller 

Bundesländer

D = 8,97 € p. m.

= 108 € p. a. 

= 27 %

http://www.check24.de/strom/
http://www.check24.de/files/d/2016/a/2/8/8520-check24_tabelle_strom_vs_hartziv.pdf
http://www.check24.de/files/d/2016/a/2/8/8520-check24_tabelle_strom_vs_hartziv.pdf
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4. Kluft zwischen Stromkosten und Hartz-IV-
Regelsatz im Osten größer als in Westdeutschland

Quelle: CHECK24 (www.check24.de/strom/, 0800 - 755 455 430); alle Angaben ohne Gewähr, Stand: 10.02.2016

Differenz zwischen Stromgrundversorgung und Hartz-IV-Regelsatz u. a. für Energie in 

Prozent und Euro pro Monat
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http://www.check24.de/strom/
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Bundesland

D zw. Stromkosten 

(Grundversorgung) und 

Hartz-IV-Satz für 

Energie

Veränderung in %*

2015 2016

Sachsen-Anhalt 10,57 € 8,76 € -17,1 %

Hamburg 8,47 € 7,11 € -16,1 %

Bayern 9,02 € 8,20 € -9,2 %

Rheinland-Pfalz 11,54 € 10,66 € -7,6 %

Brandenburg 10,41 € 9,76 € -6,3 %

Nordrhein-Westfalen 9,19 € 8,70 € -5,3 %

Berlin 8,14 € 7,73 € -5,0 %

Hessen 8,59 € 8,21 € -4,4 %

Saarland 9,30 € 9,00 € -3,2 %

Schleswig-Holstein 8,95 € 8,71 € -2,7 %

Niedersachsen 7,19 € 7,06 € -1,7 %

Sachsen 10,47 € 10,65 € 1,7 %

Baden-Württemberg 9,27 € 9,57 € 3,3 %

Thüringen 10,39 € 10,80 € 4,0 %

Mecklenburg-Vorpommern 9,75 € 10,80 € 10,7 %

Bremen 4,55 € 5,91 € 29,9 %

Westdeutschland (inkl. Berlin) 8,89 € 8,50 € -4,3 %

Ostdeutschland 10,49 € 10,41 € -0,7 %

Durchschnitt 9,66 € 8,97 € -7,2 %

sortiert nach Veränderung in %

4. Hartz-IV-Erhöhung verringert Kostenlücke im 
Vergleich zu Februar 2015 im Schnitt um sieben Prozent

Die Differenz zwischen den 

durchschnittlichen Stromkosten und 

dem ALG-II-Regelsatz für Energie 

verringerte sich in Sachsen-Anhalt am 

stärksten – in Bremen vergrößerte sie 

sich dagegen jedoch stark.

Im Westen hat sich die Kostenlücke 

stärker verringert als im Osten.

Quelle: CHECK24 (www.check24.de/strom/, 0800 - 755 455 430); alle Angaben ohne Gewähr, Stand: 10.02.2016

*Abweichungen der Prozentzahlen durch Rundungen bedingt

Grund: unterschiedliche Entwicklung des 

Strompreises in den Bundesländern

http://www.check24.de/strom/
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5. Wechsel aus der Grundversorgung zu einem 
Alternativanbieter spart im Schnitt 94 Euro  

Quelle: CHECK24 (www.check24.de/strom/, 0800 - 755 455 430); alle Angaben ohne Gewähr, Stand: 10.02.2016
1Jahresverbrauch von 1.500 kWh

http://www.check24.de/strom/
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